
1

Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten
und Schweigepflichtentbindungserklärung

Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bun-
desdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutz-vorschrif-
ten enthalten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten 
durch Versicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen 
Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die Envi-
vas Krankenversicherung AG (nachfolgend „Envivas“) daher 
Ihre datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus 
benötigt die Envivas Ihre Schweigepflichtentbindungen, um 
Ihre Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie 
z.B. Ärzten, erheben zu dürfen. 

Als Unternehmen der privaten Krankenversicherung benötigt 
die Envivas Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Ge-
sundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch 
(StGB) geschützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Ver-
trag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, z.B. Assistancege-
sellschaften und IT-Dienstleister, weiterzugeben.

Es steht Ihnen frei, die Einwilligungen/Schweigepflichtent-bin-
dungen nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen unter Envivas Krankenversicherung 
AG, Gereonswall 68, 50670 Köln, 0221 - 27 14 05 70, 
info@envivas.de oder www.envivas.de/kontakt. Wir weisen je-
doch darauf hin, dass ohne Verarbeitung von Gesundheitsda-
ten der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungs-
vertrages in der Regel nicht möglich sein wird. Der Widerruf 
ändert nichts an der Rechtmäßigkeit von Datenweitergaben, 
die bereits vor Zugang Ihres Widerrufs bei der Envivas durch-
geführt wurden.

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheits-
daten und sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten

› durch die Envivas selbst (unter 1.),

› bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der Envivas 
(unter 2.) und

› im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten 
(unter 3.).

Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen 
Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser 
Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärun-
gen abgeben können.

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von 
Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die En-
vivas

Ich willige ein, dass die Envivas die von mir in zukünftigen 
Leistungsanträgen mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, 
speichert und nutzt, soweit dies zur Durchführung oder Been-
digung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.

2. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer 
nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen au-
ßerhalb der Envivas

Die Envivas verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich 
auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und 
die Datensicherheit.

2.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medi-
zinische Gutachter einzuschalten. Die Envivas benötigt Ihre 
Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem 
Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 
203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden 
über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet.

Ich willige ein, dass die Envivas meine Gesundheitsdaten 
an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rah-
men der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 
meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwen-
det und die Ergebnisse an die Envivas zurückübermittelt 
werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und wei-
tere nach § 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die 
für die Envivas tätigen Personen und die Gutachter von ih-
rer Schweigepflicht.

2.2. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen 
(Unternehmen oder Personen)

Die Envivas führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die 
Posteingangsbearbeitung und die telefonische Kundenbetreu-
ung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung Ihrer Gesundheitsdaten kommen kann, ganz oder teil-
weise nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung 
einer anderen Gesellschaft der Generali Deutschland Gruppe 
oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 
StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Envivas 
Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich 
für die anderen Stellen.

Die Envivas führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die 
Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß 
Gesundheitsdaten für die Envivas erheben, verarbeiten oder 
nutzen, unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit 
gültige Liste ist der Kundeninformation angefügt. Eine aktuelle 
Liste kann auch im Internet unter www.envivas.de/datenschutz 
eingesehen oder telefonisch bei der Envivas unter 0221 – 27 
14 05 70 angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Ge-
sundheitsdaten an und die Verwendung durch die in der Liste 
genannten Stellen benötigt die Envivas Ihre Einwilligung.

Ich willige ein, dass die Envivas meine Gesundheitsdaten 
an die in der oben erwähnten Liste genannten Stellen 
übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort für die an-
geführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbei-
tet und genutzt werden wie die Envivas dies tun dürfte. So-
weit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Generali 
Deutschland Gruppe und sonstiger Stellen im Hinblick auf
die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 
203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht.
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Information zur Verwendung Ihrer Daten

2.3. Datenweitergabe an Rückversicherungen

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Envi-
vas Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder 
teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, de-
nen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die Rück-
versicherung ein eigenes Bild über den Versicherungsfall ma-
chen kann, ist es möglich, dass die Envivas Ihren 
Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die 
Envivas aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen 
unterstützt. 

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos über-
nommen, können sie kontrollieren, ob die Envivas einen Leis-
tungsfall richtig eingeschätzt hat.

Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und 
Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen wei-
tergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher 
Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrech-
nung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Da-
ten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen 
weitergegeben werden.

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymi-
sierte bzw. pseudonymisierte Daten, jedoch auch personenbe-
zogene Gesundheitsangaben verwendet.

Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversi-
cherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. Über 
die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherun-
gen werden Sie durch die Envivas unterrichtet.

Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erfor-
derlich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu den 
genannten Zwecken verwendet werden. Soweit erforderlich, 
entbinde ich die für die Envivas tätigen Personen im Hinblick 
auf die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB ge-
schützte Daten von ihrer Schweigepflicht.

3. Erklärungen für den Fall Ihres Todes

Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod 
erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen.

Soweit zur Prüfung der Leistungspflicht nach meinem Tod Ge-
sundheitsdaten erhoben werden müssen, geht die Entschei-
dungsbefugnis über Einwilligungen und Schweigepflichtentbin-
dungserklärungen auf meine Erben oder – wenn diese 
abweichend bestimmt sind – auf die Begünstigten des Vertrags 
über.

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Ver-

tragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Zur Förderung der Trans-

parenz der Datenverarbeitungen ist die Envivas Krankenversicherung AG den sog. „Verhaltensregeln für den Umgang mit per-

sonenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ beigetreten. Weitere Informationen zu den 

Verhaltensregeln und zu Listen der Unternehmen der Generali Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilneh-

men, sowie Listen der Auftragnehmer und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-

hen, finden Sie in den „Kundeninformationen“, die Sie vor Ihrer Vertragserklärung erhalten, unter „Hinweise zum Schutz Ihrer 

Daten“.
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